
-Briefbogen der Bank mit Postanschrift-   
 
 
Bankbürgschaft        Nr.  
 
 
Gläubiger: 
International Air Transport 
Association (IATA) und Luftver- 
kehrsgesellschaften, die am IATA 
Billing & Settlement Plan teilnehmen und 
zwar als Gesamtgläubiger nach § 428 BGB 
 
 
 
 
1. Die Bank übernimmt hiermit unter Verzicht auf das Recht der Hinterlegung sowie auf die 

Einreden der Anfechtbarkeit, Aufrechenbarkeit und der Vorausklage (§§ 770, 771 BGB) 
die unbedingte, unwiderrufliche, selbstschuldnerische Bürgschaft und verpflichtet sich zur 
Zahlung auf erstes schriftliches Anfordern bis zum Höchstbetrag von 

 
 

EUR   in Worten: Euro   
 
 

gegenüber dem Gläubiger für die unten näher bezeichneten Ansprüche, die dem 
Gläubiger gegenüber dem Kunden der Bank zustehen. 

 
Kunde der Bank:  _____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 

 
2. Die Bürgschaft ist unbefristet, die Verpflichtungen der Bank aus dieser Bürgschaft 

erlöschen mit Rückgabe dieser Urkunde an die Bank. 
 
3. Die Bürgschaft wird für folgende Ansprüche übernommen, die der Gläubiger gegenüber 

dem Kunden der Bank gegenwärtig hat oder zukünftig erwerben wird: 
 

Alle gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten der Firma  
 
 
(Name des Reisebüros usw.) gegenüber der International Air Transport Association 
(IATA) und Luftverkehrsgesellschaften, die am IATA Billing & Settlement Plan (BSP) 
teilnehmen, jedoch nur für solche Forderungen, die über das BSP-System abgerechnet 
worden sind. 

 
4. Als Gerichtsstand wird Frankfurt am Main vereinbart, soweit rechtlich zulässig. 
 
 
 
 
Ort, Datum       Bank 


